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Informationsbegehren gemäß IFG –  
Umsetzung der Oö. Wolfsmanagementverordnung 
und Erhaltungszustand des Wolfes [#4178] – 
Fristerstreckung gemäß § 8 Abs. 2 IFG 

 
 
Sehr geehrter Herr Andreas Czák! 
 
Bezugnehmend auf das von Ihnen am 10. Dezember 2025 eingelangte und am 25. Dezember 

2025 verbesserte Informationsbegehren gemäß dem Informationsfreiheitsgesetz betreffend die 

Umsetzung der Oö. Wolfsmanagementverordnung sowie den Erhaltungszustand des Wolfes wird 

Ihnen mitgeteilt, dass Ihrem Begehren auf Grund des Umfangs der begehrten Informationen nicht 

innerhalb der Frist von vier Wochen entsprochen werden kann.  

Es wird daher von der Möglichkeit der Fristerstreckung gemäß § 8 Abs. 2 IFG Gebrauch gemacht 

und die Frist auf bis zu acht Wochen erstreckt.  

Wir ersuchen um Kenntnisnahme und bitten um Ihr Verständnis!  

 

Freundliche Grüße 
 
Für die Oö. Landesregierung: 
Im Auftrag 
 
Mag. Elisabeth Ebner 
 
 
 
 
Hinweise: 
Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter: 
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz 
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, führen Sie bitte das Geschäftszeichen dieses Schreibens an.

www.land-oberoesterreich.gv.at 
 
 

Geschäftszeichen: 
LFW-2025-324143/92-Eb  

 
Bearbeiter/-in: Mag. Elisabeth Ebner  

Tel: 0732 77 20-11806 
Fax: 0732 77 20-211798 

E-Mail: lfw.post@ooe.gv.at  
 

 
Linz, 02.01.2026 

 
 

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion für Landesplanung, wirtschaftliche und ländliche Entwicklung 
Abteilung Land- und Forstwirtschaft 
4021 Linz  •  Bahnhofplatz 1 

Andreas Czák 
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